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Unterweisen leicht gemacht 

Die Unterweisung von Beschäftigten ist eine gesetzlich 
festgelegte Pflicht für Unternehmerinnen und Unterneh-
mer. Darüber hinaus gibt es aber auch noch andere gute 
Gründe zu unterweisen, auf die wir später noch eingehen. 

Mit der folgenden Broschüre möchten wir Ihnen eine Hilfe 
an die Hand geben, um einfacher und besser unterweisen 
zu können. 

In Kapitel 1 werden die Rechtsgrundlagen vorgestellt. Ka-
pitel 2 gibt Tipps für die Planung und Durchführung einer 
gelungenen Unterweisung. In Kapitel 3 finden Sie Hinwei-
se zum möglichen Einsatz der Unterweisungskarten.

Zusätzlich sind im Startpaket grundlegende Unterwei-
sungsthemen, welche für alle bei der BG Verkehr versi-
cherten Branchen gültig sind (z. B. Erste Hilfe), einfach 
und verständlich auf Karten aufbereitet. 

Weiterhin wurden und werden – ausgehend von häufig 
auftretenden Gefährdungen in den verschiedenen Mit-
gliedsbetrieben der BG Verkehr – Unterweisungskarten zu 
unterschiedlichen Themen erstellt. So erhalten Sie, begin-
nend mit diesem Startpaket, eine erweiterbare Sammlung 
von kurzen Unterweisungen, die Sie entsprechend der in 
Ihrem Betrieb auftretenden Gefährdungen nach Ihren Be-
dürfnissen zusammenstellen können. 

Einleitung
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1. Rechtsgrundlagen
Um die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit  
zu gewährleisten, ist im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) unter anderem  
die Pflicht festgeschrieben, regelmäßig zu unterweisen.

§ 12 ArbSchG „Unterweisung“:

1 Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit während ihrer 
 Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterwei-
sen. Die Unterweisung umfasst Anweisungen und Erläu-
terungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den Auf-
gabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die 
Unterweisung muss bei der Einstellung, bei Veränderun-
gen im Aufgabenbereich, bei Einführung neuer Arbeits-
mittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der 
Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unterweisung 
muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein 
und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden.

2  Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft die Pflicht zur 
Unterweisung nach Abs. 1 den Entleiher. Er hat die Unter-
weisung unter Berücksichtigung der Qualifikation und 
der Erfahrung der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung 
überlassen werden, vorzunehmen. Die sonstigen Ar-
beitsschutzpflichten des Verleihers bleiben unberührt

In der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ 
wird in § 4 „Unterweisung der Versicherten“ auf das 
Arbeitsschutzgesetz verwiesen.

1 Der Unternehmer hat die Versicherten über Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, insbesondere 
über die mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen und 
die Maßnahmen zu ihrer Verhütung, entsprechend 
§ 12 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz, sowie bei einer Arbeit-
nehmerüberlassung entsprechend § 12 Abs. 2 Arbeits-
schutzgesetz zu unterweisen; die Unterweisung muss 
erforderlichenfalls wiederholt werden, mindestens aber 
einmal jährlich erfolgen; sie muss dokumentiert werden.

2 Der Unternehmer hat den Versicherten die für ihren Ar-
beitsbereich oder für ihre Tätigkeit relevanten Inhalte der 
geltenden Unfallverhütungsvorschriften und DGUV-Re-
geln sowie des einschlägigen staatlichen Vorschriften- 
und Regelwerks in verständlicher Weise zu vermitteln. 
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Wann wird unterwiesen? 
• Bei Neueinstellungen 
• Bei veränderten Aufgabenbereichen 
• Bei neuen Arbeitsmitteln oder -verfahren 
• Bei besonderen Vorkommnissen, z. B. Unfällen  

oder Berufskrankheiten 
• Zur Auffrischung

Wie oft wird unterwiesen? 
Regelmäßig − abhängig von der Gefährdung −   
mindestens einmal jährlich.

Wie wird unterwiesen? 
• Arbeitsplatz- und aufgabenbezogen 
• In verständlicher Form und Sprache 
• Die Dokumentation nicht vergessen (d.h. Formblatt mit 

Unterweisungs thema, Datum und Unterschriften der 
Teilnehmenden).

Wer unterweist? 
Unternehmerinnen und Unternehmer oder direkte Vorge-
setzte, z. B. Meister/-in. Unterstützen können Betriebsarzt , 
bzw.  -ärztin und Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Nun wissen Sie, wozu Sie verpflichtet sind. Neben der ge-
setzlichen Verpflichtung gibt es jedoch weitere gute Grün-
de, die für regelmäßige Unterweisungen sprechen:
• Unterweisungen können helfen, Unfälle zu vermeiden 

und damit unnötiges Leid für die Beschäftigten verhin-
dern.

• Durch Unterweisungen kann ein reibungsloserer Arbeits-
ablauf geschaffen werden, weil die Beschäftigten gut 
informiert sind. 

• Die Beschäftigten wissen die Sorge um ihre Sicherheit 
und Gesundheit zu schätzen, das Betriebsklima wird 
positiv beeinflusst.

• Nicht zuletzt können zusätzliche Kosten für Ihren Be-
trieb verhindert werden.

Zusammengefasst gilt also für Unterweisungen:
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Ziele setzen
Überlegen Sie sich zunächst, was Sie mit den Beschäf-
tigten besprechen möchten, indem Sie sich Ziele setzen. 
Stellen Sie sich dazu die Fragen: 
• Was sollen die Beschäftigten nach der Unterweisung 

wissen? 
• Was sollen Sie können? 
• Was sollen Sie wollen? 
Die Beantwortung dieser Fragen wird Ihnen bei der Vor-
bereitung helfen.

Material zusammenstellen
Wenn Sie sich über Ihr Unterweisungsziel im Klaren sind, 
bereiten Sie sich vor, indem Sie sich über das Unterwei-
sungsthema informieren und die wichtigen Informationen 
für Ihre Beschäftigten festlegen, Material zusammentra-
gen und den Dokumentationsbogen bereitlegen. Infor-
mieren Sie sich, ob es bei der BG Verkehr bereits ausge-
arbeitete Unterweisungskarten oder andere Materialien 
gibt, die Sie verwenden können. 

Dauer der Unterweisung festlegen
Die Frage nach der optimalen Dauer von Unterweisungen 
lässt sich nicht so ohne Weiteres beantworten. Sie kann, 

je nach Thema, schwanken. 
Bedenken Sie jedoch, dass 
die Aufnahmebereitschaft der 
Zuhörenden bei reinen Vor-
trägen bereits nach 5 Minu-
ten nachlässt. Je interessan-
ter und lebendiger − z. B. mit 
Anschauungsmaterial, Übun-
gen, praktischen Beispielen − 
Sie die Unterweisung gestal-
ten, desto länger bleiben die 
Beschäftigten bei der Sache.

Gruppengröße festlegen
Die Gruppengröße wird je nach Thema (wen geht es an?) 
und betrieblichen Gegebenheiten variieren. Bei Erstunter-
weisungen ist häufig nur eine Person dabei, bei Umstel-
lung der Arbeitsorganisation vielleicht die ganze Abtei-
lung. Bitte bedenken Sie dabei, dass praktische Übungen 
und angeregte Diskussionen, welche Unterweisungen in-
teressant und damit erfolgreich machen können, eher mit 
kleineren Gruppen bis zu 8 Personen möglich sind. 

Tageszeit bestimmen
Auch die Tageszeit beeinflusst die Aufmerksamkeit der 
Beschäftigten. Der Vormittag ist günstig, weil die Auf-
merksamkeit häufig hoch ist. Die Zeit kurz vor Feierabend 
ist eher ungünstig, weil viele mit den Gedanken schon zu 
Hause sind.

Ort aussuchen
Die Ortswahl richtet sich nach der Art der Unterweisung. 
Es kann günstig sein, etwas direkt am Arbeitsplatz (z. B. 
bei neuen Maschinen) oder bei einem Rundgang (für Neu-
linge lohnend!) zu erklären. Dann sind auch Übungen 
oder direkte Demonstrationen an Geräten oder Maschi-
nen möglich. Wenn Sie mehreren Personen beispielswei-
se Folien oder Bilder zeigen möchten, ist ein ruhiger Raum 
(z. B. ein Aufenthaltsraum oder Pausenraum) die richtige 
Wahl.

2. Tipps für die Planung und Durchführung
Es gibt ein paar einfache Tipps, welche die Unterweisung für Sie einfacher und für die  
Beschäftigten interessanter machen können.



7

Unterweisen leicht gemacht 

Wissensstand bedenken
Überlegen Sie vorher, was die Beschäftigten bereits wis-
sen und was neu für sie ist. Das heißt, Sie müssen alle 
nötigen Informationen bereithalten, sollten aber die Zu-
hörenden nicht mit Dingen ermüden, die alle bereits wis-
sen. Wenn Sie während der Unterweisung Fragen nicht 
direkt beantworten können, notieren Sie diese einfach 
und beantworten Sie sie später, wenn Sie sich genauer in-
formiert haben. Die Beschäftigten wissen sicher zu schät-
zen, dass Sie sich so viel Mühe machen. 

Unterweisungstermin bekannt geben 
Informieren Sie die Beschäftigten rechtzeitig, wann und 
wo eine Unterweisung stattfindet. Dann können alle den 
Termin gut in ihre Arbeitszeit einplanen. Zudem wird die 
Verbindlichkeit der Teilnahme so verstärkt.

Teilnehmende einbeziehen
Ein wichtiger Tipp: Je aktiver sich Ihre Beschäftigten an 
der Unterweisung beteiligen, desto besser behalten sie 
die Informationen und sind eher bereit, das eigene Ver-
halten zu überdenken. Aktivierung kann z. B. durch Fra-
gen, Vorschläge, Diskussionen, Demonstrationen und 
Übungen entstehen.

Fazit ziehen
Ziehen Sie nach der Unterweisung ein Fazit, indem Sie die 
wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfassen und 
treffen Sie Vereinbarungen, wie sich die Beschäftigten in 
Zukunft verhalten. So schaffen Sie Verbindlichkeit und die 
Inhalte der Unterweisung bleiben besser im Gedächtnis 
haften.

Dokumentation erstellen
Aus drei Gründen ist es wichtig, die erfolgte Unterweisung 
zu dokumentieren: 
Erstens haben Sie, wenn Sie die Dokumentationen ge-
sammelt abheften, einen Überblick, wann Sie welche 
Beschäftigten zu welchem Thema unterwiesen haben und 
können auf diese Weise weitere Unterweisungen gezielter 
planen. 
Zweitens erhöht sich die Verbindlichkeit getroffener Ver-
einbarungen auch für die Beschäftigten, wenn Sie die Teil-
nahme mit ihrer Unterschrift quittieren. 
Drittens können Sie so jederzeit den Nachweis führen, Ih-
rer gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen zu sein. 
Die Kopiervorlage auf der letzten Seite können Sie für die 
Dokumentation Ihrer Unterweisungen einsetzen.

Nach der Unterweisung: Kontrolle durchführen
Es ist wichtig, den Erfolg der Unterweisung zu kontrollieren. 
Verhalten sich die Beschäftigten sicherheitsgerecht? Wer-
den Vereinbarungen eingehalten? Durch konsequente Über-
prüfung wird die Bedeutung der Unterweisung verstärkt.

Tipp 1
Beachten Sie bei der Planung Folgendes:
• Ziele setzen
• Material zusammenstellen
• Dauer festlegen
• Gruppengröße festlegen
• Tageszeit bestimmen
• Ort aussuchen
• Wissensstand bedenken
• Unterweisungstermin bekannt geben

Tipp 2
Beachten Sie bei der Durchführung Folgendes:
• Beschäftigte einbeziehen
• Fazit ziehen
• Dokumentation erstellen
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Mit den vorliegenden Unterweisungskarten wird Ihre Vor-
bereitungszeit verringert, da die wesentlichen Eckpunkte 
der Themen bereits aufbereitet sind. Wichtig ist dennoch, 
einen Bezug zu Ihrem Unternehmen herzustellen. Des-
halb wurde auf vielen Karten Platz für eigene Eintragun-
gen gelassen.

Füllen Sie die freien Zeilen ruhig gemeinsam mit den 
Beschäftigten aus. Dafür können Sie z. B. die Karten als 
Arbeitsblatt für jeden kopieren oder für alle sichtbar an 
einer Projektionswand zeigen. Sie können die Karten 

auch einfach als Informationsmedium für sich nutzen 
und Eckpunkte daraus in Ihre Unterweisung einbauen.

Eine Übersicht der derzeit verfügbaren Unterweisungs-
karten finden Sie unter www.bg-verkehr.de/medien/ 
medienkatalog/unterweisungsmedien.

Dort können Sie die Karten entweder bestellen oder als 
PDF-Dokument herunterladen.

3. Einsatz der Unterweisungskarten
Die Unterweisungskarten können Sie auf vielfältige Weise nutzen.

http://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/unterweisungsmedien
http://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/unterweisungsmedien
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4. Unterweisungskarten der BG Verkehr
Folgende Unterweisungskarten finden Sie in der Mappe „Unterweisen leicht gemacht“:

A1 – Pflichten aller Beschäftigten im Arbeitsschutz
A2 – Erste Hilfe
A3 – Brandschutz
A4 – Alkohol, Drogen, Medikamente
A5 –  Sicherheits- und  

Gesundheitsschutzkennzeichnung 
A6 – Hautschutz
A7 – Heben und Tragen
A8 – Sitzen und Bewegen im Büro
A9  –  Aufmerksamkeit im Straßenverkehr 
A10 –  Traumatisierende Ereignisse
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5. Dokumentation der Unterweisung
nach §12 ArbSchG

Unterschrift Unterweisende/r

Name                                   Unterschrift

Ich bestätige, dass ich die Unterweisung erhalten und verstanden habe:

Firma/Abteilung Datum

Folgende Themen wurden behandelt





BG Verkehr

Geschäftsbereich Prävention
Ottenser Hauptstraße 54
22765 Hamburg
Tel.: +49 40 3980-0
Fax: +49 40 3980-1999
E-Mail: praevention@bg-verkehr.de
Internet: www.bg-verkehr.de

mailto:praevention%40bg-verkehr.de?subject=
http://www.bg-verkehr.de


Allgemein

A1

Alle Beschäftigten sind verpflichtet, beim Arbeitsschutz mitzuwirken. Wie diese Mitwirkungs-
pflicht aussieht, ist in der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ geregelt und in der 
dazugehörigen DGUV Regel 100-001 konkretisiert.

Für Sicherheit und Gesundheit Sorge tragen

Alle Beschäftigten müssen für die eigene Sicherheit und 
Gesundheit sowie die ihrer Kolleginnen und Kollegen Sorge 
tragen, sofern diese von ihren Handlungen oder Unterlas
sungen betroffen sind. Das bedeutet u. a., dass Vereinba-
rungen und Betriebsanweisungen befolgt werden müssen.

Bestimmungsgemäße Benutzung von Einrichtungen, 
Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

Um Unfälle und Gesundheitsgefahren zu vermeiden, müssen 

• Einrichtungen (z. B. Arbeitsgruben),  

• Arbeitsmittel (z. B. Maschinen wie Winden),  

• Arbeitsstoffe (z. B. Gefahrstoffe wie Dieselkraftstoff ),  

• Schutzeinrichtungen (z. B. Sicherheitsgurte) und 

• persönliche Schutzausrüstung (z. B. Sicherheitsschuhe, 
Schutzhandschuhe, Rettungswesten oder Gehörschutz)  

bestimmungsgemäß verwendet werden.

Erste Hilfe leisten und Unfälle melden

Die Beschäftigten sind verpflichtet, eine wirksame Erste 
Hilfe zu unterstützen. Daher sollte die Bereitschaft vorhan
den sein, an einer Ersthelferausbildung teilzunehmen. 
Jeder Unfall muss gemeldet werden.

Pflichten aller Beschäftigten  
im Arbeitsschutz

Info 2 
Ersthelfer/-innen sind bei uns:

 

Tipp 
Achten Sie auf die  Beschilderung − besonders, 
wenn Sie an neuen oder veränderten Arbeits
plätzen tätig werden. Befolgen Sie diese stets. 

Info 1 
Allgemein gültige Betriebsanweisungen und 
Verein barungen sind bei uns:

 



Pflichten aller Beschäftigten im Arbeitsschutz

Defekte und Mängel melden

Gefahren durch

• Mängel an Arbeitsmitteln oder Einrichtungen,  
wie z. B. defekte Kabel oder Maschinen, 

• nicht einwandfrei verpackte, gekennzeichnete oder 
beschaf fene Arbeitsstoffe oder 

• fehlerhafte Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe  
müssen schnell beseitigt bzw. behoben werden. 

Wenn Sie über die notwendige Befähigung verfügen und 
es zu Ihren Arbeitsaufgaben gehört, sollte dies sofort er
folgen. Ist dies nicht möglich, müssen Sie Defekte und 
Mängel sofort Ihrer Führungskraft melden. 

Zudem sollte die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Be
triebsarzt bzw. die Betriebsärtzin und der bzw. die Sicher
heitsbeauftragte informiert werden.

Alkohol, Drogen und Medikamente

Der Konsum von Alkohol, Cannabis und anderen Drogen 
sowie bestimmter Medikamente setzt unter anderem die 
Wahrnehmungsfähigkeit und das Einschätzungsvermö
gen herab und verlängert die Reaktionszeit. 

Deshalb gilt auch und gerade für den Arbeitsplatz: Gefähr
den Sie sich und andere nicht durch berauschende Mittel.

Bei Medikamenten ist es wichtig, dass Sie immer genau 
den Beipackzettel lesen − vor allem wenn Fahr,  Steuer 
oder Überwachungstätigkeiten anliegen.

Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Beschäftigte dürfen sich an gefährlichen Stellen, wie z. B.

• Bereichen unter schwebenden Lasten,  

• Fahr und Schwenkbereichen von Fahrzeugen und  
orts veränderlichen Arbeitsmaschinen oder 

• unübersichtlichen Verkehrs und Transportbereichen 

nur im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben 
aufhalten. 

Info 3

Fachkraft für Arbeitssicherheit ist bei uns:

 
Betriebsarzt/-ärztin ist bei uns:

 
Sicherheitsbeauftragte/-r ist bei uns:
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Ergänzen Sie die Unterweisung ggf. um weitere im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelte Inhalte.



Allgemein

A2
Erste Hilfe

Jeder Mensch hat die Pflicht, Erste Hilfe zu leisten! Schnelles Handeln ist wichtig!

Beim Leisten von Erster Hilfe gilt:

1 Helfen Sie nach bestem Wissen und Gewissen.

2 Wenn Sie helfen, sind Sie für Fehler nicht haftbar.

3 Wer hilft, ist gesetzlich unfallversichert.

Der Standort des Verbandkastens 
ist mit dem nebenstehenden Sym-
bol gekennzeichnet:

Jede Verletzung muss mit der getroffenen Maßnahme 
dokumentiert werden, z. B. im Verbandbuch. Dieses 
gibt Hinweise auf die Verletzungsschwerpunkte im Be-
trieb und gilt u.a. als Nachweis von Verletzungen als 
Folge von Arbeitsunfällen.

Info 1
Ersthelfer/-innen in unserem Betrieb sind:

Unser Verbandkasten befindet sich:

 

Meldeeinrichtungen (Telefone und Notrufnummern) 
 befinden sich bei uns im Betrieb hier:

 
Die Notrufnummer lautet: 112

Erste-Hilfe-Leistungen werden hier dokumentiert:

 

Nach behandlungsbedürftigen Verletzungen muss ein 
Durchgangsarzt/-ärztin aufgesucht werden.

Der nächste Praxis hierfür ist:

 

112
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Erste Hilfe
Info 2 

Wenn Sie eine verletzte oder hilfebedürftige  
Person finden, gilt grundsätzlich:

• Ruhe bewahren 

• Eigene Sicherheit beachten 

• Unfallstelle sichern

Info 3 

Die 5 Ws des Notrufs:

• Wo ist der Notfall? 

• Warten auf Fragen, zum Beispiel:

 –Was ist geschehen?
 –Wie viele Verletzte/Erkrankte?
 –Welche Verletzungen/Erkrankungen?

Ergänzen Sie die Unterweisung ggf. um weitere im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelte Inhalte.

Bewusstsein und Atmung überwachen

30 x Herzdruck- 
massage

Hände in Brustmitte
Drucktiefe 5–6 cm

Arbeitstempo 
100–120/min 

2 x Beatmung
1 s lang Luft  

in Mund  
oder Nase 
einblasen 

im  
Wechsel 

mit

Person ggf. aus 
dem Gefahren-
bereich retten

um
Hilfe  
rufen

ggf. Defibrillator holen lassen 
und dessen Anweisung folgen

NOTRUF!

NOTRUF!

Bewusstsein prüfen
laut ansprechen,
anfassen, rütteln

Situationsgerecht 
helfen

z.B. Wunde versorgen

Atmung prüfen
Atemwege freima-

chen, Kopf nacken-
wärts beugen, Kinn 
anheben, sehen/

hören/fühlen

nicht 
vorhanden

keine normale 
Atmung

Seitenlage
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Allgemein

A3
Brandschutz

Da Sauerstoff nahezu überall vorkommt, gilt es im vor
beugenden Brandschutz brennbare Stoffe von Zünd
quellen zu trennen bzw. Zündquellen zu vermeiden.

Beachten Sie deshalb Folgendes:

• Brennbare Stoffe sicher lagern.

• Auf Sauberkeit achten und Ordnung halten  
(z. B.  ölverschmierte Lappen in geschlossenen, nicht 
brenn bare Behältern aufbewahren; Ablagerungen von 
Stäuben  beseitigen).

• Rauchverbote beachten.

• Zündquellen durch defekte elektrische Geräte ver
meiden: Geräte vor Arbeitsbeginn prüfen und bei 
 Beschädigungen sofort außer Betrieb nehmen.

• Bei Schweiß , Schneid, Löt, Auftau und Trennschleif
arbeiten ist häufig eine schriftliche Erlaubnis (Erlaub
nisschein) der Unternehmensleitung erforderlich.

• Brandschutztüren nicht verkeilen oder verstellen.

• Flucht und Rettungswege jederzeit frei halten.

• Betriebliche Flucht und Rettungspläne beachten.

• Feuerlöscher müssen immer leicht erreichbar und wie 
untenstehend gekennzeichnet sein.

• Bei Alarm: Sammelstelle aufsuchen. 

Ein Brand entsteht, wenn ein brennbarer Stoff (fest, flüssig oder gasförmig), Sauerstoff und eine Zünd-
quelle (z. B. Schweißfunken, Zigarettenglut, Schaltfunken) zusammenkommen.

Info 1
Brandschutzhelfer/-innen in unserem Betrieb sind:

 

Der nächste Feuerlöscher an meinem Arbeitsplatz 
befindet sich:

 

BRAND

BRENNBARER STOFF

SA
UER

STO
FF

ZÜNDQUELLE

Brennbarer Stoff und Sauerstoff bilden 
ein  zündfähiges Gemisch.



    Feuerlöscher richtig einsetzen 
Machen Sie sich mit den vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen (z. B. Feuerlöscher) vertraut.
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Windrichtung beachten und genügend 
Abstand halten! Die Flammen nicht direkt 
löschen, sondern das Brandgut.

Flächenbrände von vorne nach hinten 
löschen!

Nur soviel Löschmittel einsetzen, wie zur 
Ablöschung erforderlich ist. Löschmittel-
reserven für evtl. Wiederentzündungen 
bereithalten.

Tropf- und Fließbrände von oben nach 
unten löschen!

Wenn möglich mehrere Löscher gleich-
zeitig einsetzen – nicht nacheinander!

Personenbrand mit Feuerlöscher löschen.

Auf Wiederentzündungen achten!
Brandstelle nicht verlassen, sondern 
beobachten!

Einmal eingesetzte Feuerlöscher dürfen 
nicht an ihren Platz zurückgebracht wer-
den! Sie müssen neu gefüllt und geprüft 
werden!

Feuerlöscher einsetzen (beispielhaft)

Löschpistole 
betätigen

Schlagknopf 
betätigen

1 2 3

Sicherung  
entfernen

Info 2
• Entstehungsbrand nur ohne Eigengefährdung 

löschen
• Bei Eigengefährdung/Brandausbreitung in 

 Sicherheit bringen
• Sammelstelle aufsuchen

Achtung

Verhalten im Brandfall
• Ruhe bewahren!
• anwesende Personen alarmieren
• Feuerwehr alarmieren:  

nächsten Brandmelder betätigen  
oder per Telefon 112

Fragen der Leitstelle
• Wo ist etwas passiert?
• Was ist passiert?
• Wer ruft an?
• Wie viele Verletzte?
• Warten auf Rückfragen 

Wichtig: Die Leitstelle beendet das Gespräch!

112 Sicherung 
entfernen

Schlagknopf  
betätigen

Löschpistole 
betätigen

Ergänzen Sie die Unterweisung ggf. um weitere im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelte Inhalte.

!

Brandschutz
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A4
Alkohol, Drogen, Medikamente

Die Wirkung des Alkohols setzt bereits früh ein. Schon bei 
0,2 Promille sind erste Veränderungen der Sehleistung zu 
beobachten, ab 0,3 Promille ist die Reaktionszeit verlän-
gert, die Geschicklichkeit herabgesetzt, die Entfernungs-
abschätzung beeinträchtigt und das Unfallrisiko verdop-
pelt. Ab etwa 1,0 Promille setzt der sogenannte 
Tunnelblick ein (s.u.). Ab 1,1 Promille geht die Rechts-
sprechung von einer absoluten Fahruntüchtigkeit aus.

Der Konsum von Alkohol, Cannabis sowie anderen Drogen und bestimmten Medikamenten setzt unter 
anderem die Wahrnehmungsfähigkeit sowie das Einschätzungs- und Reaktionsvermögen herab.  
Die Teilnahme am Straßenverkehr sowie die Arbeit im Betrieb sind so mit großen Risiken verbunden. 
Deshalb sind berauschende Mittel bei der Arbeit verboten.

Info 1
Restalkohol 
Alkohol wird im Körper langsam abgebaut. Beach-
ten Sie, dass Sie nach abendlichem Alkoholkon-
sum am nächsten Tag noch Alkohol im Blut haben 
können und deshalb möglicherweise nicht fahr- 
oder arbeitstüchtig sind.

Normales Blickfeld Tunnelblick nach Alkoholkonsum ab etwa 1 Promille



Bei der Einnahme von Medikamenten sollten Sie unbedingt die Warnhinweise im Beipackzettel beachten. Sofern auf 
besondere Gefahren beim Bedienen von Maschinen oder Führen von Fahrzeugen hingewiesen wird, sollten Sie vor der 
Aufnahme der Arbeit zudem hausärztlichen oder betriebsärztlichen Rat einholen.

Die Wirkung von Cannabis und anderen Drogen ist nicht 
kalkulierbar. Dosis und Rausch variieren erheblich. Eine 
unterschätzte Gefahr: Drogen wirken oft noch tagelang 
nach! 

Beschäftigte, die alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss 
arbeiten, gefährden sich und ihre Kollegen. Übernehmen 
Sie also Verantwortung: Sprechen Sie mit Ihrer Führungs-
kraft über die Problematik.

Info 3
Weitere Ansprechpersonen in unserem Betrieb:

 

Info 2

Betriebsarzt/-ärztin ist bei uns:
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Ergänzen Sie die Unterweisung ggf. um weitere im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelte Inhalte.

Achtung

Vermeiden Sie den gleichzeitigen Konsum von 
Alkohol, anderen Drogen und Medikamenten, 
denn es kann zu gefährlichen Wechselwirkungen 
kommen. 
Die Wirkung von Alkohol und anderen Drogen 
kann beispielsweise verstärkt und die Wirkung 
von Medikamenten verändert werden.

!

Alkohol, Drogen, Medikamente
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A5
Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung muss 
eingesetzt werden, wenn Risiken für Sicherheit und Ge-
sundheit anders nicht zu vermeiden oder ausreichend zu 
minimieren sind. 

Ihr Einsatzgebiet geht aus der Gefährdungsbeurteilung 
hervor. Die Kennzeichnungen müssen von allen Anwesen-
den unbedingt beachtet werden.

Verbotszeichen
untersagen ein Verhalten, durch das eine Gefahr entste-
hen kann, z. B. das Rauchen, das Nutzen von Mobiltelefo-
nen, oder den unbefugten Zutritt.

Warnzeichen
warnen vor einer Gefahr oder einem Risiko, z. B. vor gifti-
gen Stoffen, vor schwebenden Lasten oder vor ätzenden 
Stoffen.

Gebotszeichen
schreiben ein bestimmtes Verhalten vor, z. B. das Benut-
zen von Gehörschutz, von Schutzschuhen oder 
Atemschutz.

Rettungszeichen
kennzeichnen Flucht- und Rettungswege, Notausgänge, 
Erste-Hilfe-Einrichtungen oder den Weg dorthin, hier z. B. 
den Rettungsweg, das Notruftelefon oder die 
Augenspüleinrichtung.

Brandschutzzeichen
kennzeichnen Standorte von Feuermelde- und Feuer-
löscheinrichtungen, z. B. von Feuerlöschern, von Mitteln 
und Geräten zur Brandbekämpfung oder von 
Brandmeldetelefonen.

Durch Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung kann auf bestimmte Situationen, Tätigkei-
ten oder Gegenstände aufmerksam gemacht werden.

Tipp 1
Sollten Sie die Bedeutung eines bei Ihnen am 
Arbeitsplatz aushängenden Schildes oder einer 
Kennzeichnung nicht wissen, erkundigen Sie sich 
umgehend danach. 
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Tipp 2
Wer Kennzeichnungen täglich sieht, läuft Gefahr, 
diese nicht mehr wahrzunehmen. Deshalb ist es 
wichtig, sich deren Bedeutung von Zeit zu Zeit 
wieder bewusst zu machen.

Info 
Auf diese Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnungen möchten wir in unserem Betrieb 
besonders aufmerksam machen:

 

Hindernisse und Gefahrstellen, z. B. im Verlauf 
von Verkehrswegen, sollen dauerhaft und deutlich 
erkennbar gekennzeichnet werden. 

Darüber hinaus gehören auch Leucht-, Schall- und 
Handzeichen zur Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung, z. B. beim Einweisen von 
Fahrzeugen.

Achtung
Gestreckter Arm mit 

Handfläche nach vorn

Abstandsanzeige
Die Handflächen zeigen 

zueinander

Halt
Arme seitwärts 

  ausstrecken

Halt – Gefahr
Beide Arme  abwechselnd 
anwinkeln und strecken

Herankommen
Sie sehen die 
 Handrücken

Entfernen
Sie sehen die 
 Handflächen

Hierhin fahren
Der Arm wird 

 abwechselnd gestreckt 
und angewinkelt

Dorthin fahren
Der Arm wird 

 abwechselnd gestreckt 
und angewinkelt

Ergänzen Sie die Unterweisung ggf. um weitere im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelte Inhalte.

Sicherheits- und  
Gesundheitsschutzkennzeichnung



Allgemein

A6
Hautschutz

Durch die Arbeit z. B. mit Kraft- und Schmierstoffen, mit 
Desinfektions- und Reinigungsmitteln oder im feuchten 
Milieu wird die Haut sehr stark belastet. Damit sie ihre 
lebenswichtigen Aufgaben erfüllen kann, muss sie wirk-
sam geschützt werden.

Hautschutz vor und während der Arbeit

Tragen Sie vor der Arbeit und nach 
jedem Händewaschen ein geeignetes 
Hautschutzmittel sorgfältig auf die 
trockene und saubere Haut auf. 
 Vergessen Sie dabei nicht die Hand-
seiten, Fingerzwischenräume und 
Finger nägel. Lassen Sie das Haut-
schutzmittel ausreichend einziehen. 

Hautreinigung vor den Pausen und nach Arbeitsende 

Reinigen Sie die Haut gründlich, aber so 
schonend wie möglich. Verwenden Sie 
keinesfalls Verdünnung oder Reinigungs-
mittel mit unnötig groben Reibemitteln. 
Trocknen Sie sich die Hände nach der 
Hautreinigung gründlich ab. 

Hautpflege nach Arbeitsende 

Zur Pflege der beanspruchten Haut und zur 
Unterstützung der Hautregeneration tragen 
Sie ein möglichst duftstofffreies Haut- 
pflegemittel mit feuchtigkeitsspendenden 
und rückfettenden Eigenschaften auf.

Die Haut ist mit circa 2 m² Fläche unser größtes Organ. Sie bildet eine Barriere und schützt uns vor 
Schadstoffen und Krankheitserregern, vor Strahlung, Kälte und Hitze, vor Austrocknung und 
 Verletzungen. Zudem ist sie ein wichtiges Sinnesorgan.

Tätigkeit  
(Beispiele)

Hautschutz  
(vor der Arbeit)

Schutzhandschuhe  
(während der Arbeit)

Hautreinigung  
(vor den Pausen und 
nach der Arbeit)

Hautpflege  
(nach der Arbeit)

Umgang mit Kraft- und 
Schmierstoffen

Produktname Produktname Produktname Produktname

Umgang mit Reinigungs- 
und Desinfektionsmitteln

Produktname Produktname Produktname Produktname

Arbeiten im feuchten 
Milieu

Produktname Produktname Produktname Produktname

Hand- und Hautschutzplan (Muster)

Abteilung: 
Ansprechperson:

Im Hand- und Hautschutzplan wird festgelegt, wann, wie und womit Sie Ihre Haut bestmöglich schützen.  
In der Regel finden Sie diesen gut einsehbar am Arbeits- oder Waschplatz.



Bei Arbeiten mit aggressiven Chemikalien, in Hitze- oder 
Kältebereichen, bei mechanischer Belastung oder bei 
 häufigen Arbeiten im feuchten Milieu müssen geeignete 
Schutzhandschuhe getragen werden. 

Ist das Tragen von Schutzhandschuhen z. B. aufgrund von 
Arbeiten an Maschinen mit rotierenden Werkzeugen verbo-
ten, muss auf ausreichenden und geeigneten Hautschutz 
geachtet werden.  

Schutzhandschuhe

• Benutzen Sie die Handschuhe, die in der Betriebsan-
weisung oder im Hand- und Hautschutzplan festgelegt 
wurden. 

• Achten Sie auf die richtige Größe und Passform.
• Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn, ob die Handschuhe sau-

ber und unbeschädigt sind (z. B. Prüfung auf Dichtigkeit 
durch Aufblasen).

• Ziehen Sie Schutzhandschuhe nur mit trockenen und 
sauberen Händen an.

• Achten Sie auf die Tragezeitbegrenzung, insbesondere 
bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. 

• Wählen Sie bei langen Tragezeiten flüssigkeitsdichte 
Handschuhe mit Innenbeflockung oder nutzen Sie 
Baumwollunterziehhandschuhe. 

• Wählen Sie ein geeignetes Hautschutzmittel beim Tra-
gen von Schutzhandschuhen. 
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Tipp 1
Es gibt keinen „Universal-Handschuh“, der gegen 
alles schützt. Die Auswahl erfolgt nach der Beur-
teilung der Gefährdung.

Tipp 2
Benutzen Sie Einmalhandschuhe wirklich nur 
einmal! Sie verlieren ihre Schutzwirkung bei mehr-
maligem Gebrauch.

Info 
Bei Fragen zum Hautschutz informiert Sie auch 
unser/-e Betriebs arzt/-ärztin und unsere Fachkraft 
für Arbeits sicherheit. 

Betriebsarzt/-ärztin ist bei uns:

Fachkraft für Arbeitssicherheit ist bei uns:  
 

Ergänzen Sie die Unterweisung ggf. um weitere im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelte Inhalte.

Hautschutz
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Heben und Tragen
Lastenhandhabung

Schutzmaßnahmen 
Am besten wird die körperliche Arbeit durch Hilfsmittel wie z. B. Trolleys erleichtert. Machen Sie hiervon wann immer 
möglich Gebrauch. 

Das Bewegen von Lasten kann den Körper kurz- und langfristig belasten. Besonders bei schweren Las-
ten, vielen Wiederholungen oder langen Tragewegen kann dies zu Schmerzen oder Erkrankungen des 
Muskel-Skelett-Systems führen. 

Auch andere Formen der Lastenhandhabung, wie z. B. das Ziehen oder Schieben, das Arbeiten in 
Zwangshaltungen, oder sich häufig wiederholende Arbeitsprozesse mit leichten Lasten können zu 
Überbelastungen führen und sich negativ auf den Körper auswirken.

Info 1

Folgende Hilfsmittel stehen Ihnen bei uns zur Verfügung:

 

 

 



Info 2 
Melden Sie Probleme und erschwerte Arbeitsbe-
dingungen! Diese liegen z. B. vor bei:

• zu unhandlichen Ladeeinheiten
• beschädigter Verpackung, so dass ein sicheres 

Transportieren nicht möglich ist
• zu hohem Gewicht
• Schmerzen/Beschwerden 

Ansprechperson ist in unserem Betrieb:

 

Hebe- und Tragetechniken

Die Belastung (z. B. auf die Bandscheiben) kann durch die richtige Handhabung reduziert werden:

• Breiter Stand als Basis; das gilt auch beim Schieben 
oder Ziehen.  

• Heben Sie die Last nah am Körper (z. B. erst zu sich 
ranziehen). 

• Heben Sie aus den Knien und halten Sie den Rücken 
beim Heben oder Absetzen gerade.

• Schätzen Sie das Lastgewicht und den -schwerpunkt ein.  

• Heben Sie die Last kontrolliert und bewegen Sie sich 
nicht ruckartig.

• Achten Sie beim Unterstützen von Lasten oberhalb der 
Schulterhöhe sowie beim Ziehen und Schieben darauf, 
dass die Ellenbogen nicht zur Seite zeigen.

• Beim Umsetzen der Last bewegen Sie die Füße, sodass 
der Rücken nicht verdreht wird (Füße zur Last).

Tipp 1
Bewegen Sie schwere Lasten immer mit mehreren 
Personen und bestimmen Sie eine Person, die für 
die Kommandos zuständig ist. 

Ergänzen Sie die Unterweisung ggf. um weitere im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelte Inhalte. 20
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Tipp 2

Nutzen Sie unser Angebot zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge.

Ansprechperson ist in unserem Betrieb:

 

Heben und Tragen
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A8
Sitzen und Bewegen im Büro
Bildschirmarbeitsplätze

Langandauerndes Sitzen kann zu Verspannungen und Schmerzen im Rücken und im Schulter-Arm- 
Bereich führen – vor allem wenn man nicht ergonomisch sitzt und sich selten bewegt. Zusätzlich kann 
sich das lange Sitzen negativ auf das Herz-Kreislauf-System auswirken und das Risiko für Übergewicht 
begünstigen. Ebenso können die Augen überanstrengt werden, wenn zu lange auf den Bildschirm ge-
schaut wird. 

Beugen Sie Beschwerden vor, indem Sie Ihren Bildschirmarbeitsplatz optimal einstellen.

Hauptbildschirm mittig vor 
dem Platz, Zweitbildschirm 
seitlich daneben

Schultern 
entspannt,  
Ellenbogen 
ca. 90 Grad

leicht nach unten 
geneigter Blick

Ergonomische Einstellung des Bürostuhls

Funktion Ergonomische Einstellung

Höhe des Stuhls Ca. 90 Grad an den Knien, Füße fest auf dem Boden 

Tiefe der Sitzfläche 2-3 Fingerbreit zwischen der Stuhlkante und den Kniekehlen 

Höhe der Rückenlehne Unterer Rücken und Schulterblätter werden unterstützt

Winkel der Rückenlehne Je konzentrierter auf dem Bildschirm geschaut wird, desto gerader

Tipp 1

Nutzen Sie unterschiedliche Sitzpositionen. Auch 
gelegentliches Fläzen ist erlaubt (z. B. durch die 
Wippfunktion beim Lesen von Dokumenten) 



Wenn Ihr Schreibtisch höhenverstellbar ist:

• Stellen Sie die Tischhöhe so ein, dass die Ellenbogen 
bei ca. 90 Grad sind. 

• Wechseln Sie immer wieder zwischen den Haltungen: 
z. B. 10 Minuten Stehen, 20 Minuten Sitzen und zwi-
schendurch Bewegen, indem Sie z. B. zum Kopierer 
oder Drucker gehen. 

• Steigern Sie die Steh-Zeit langsam.

• Verteilen Sie Ihr Gewicht auf beide Füße.

Allgemeine Schutzmaßnahmen:

• Die Blickrichtung zum Bildschirm sollte parallel zum 
Fenster ausgerichtet sein. 

• Machen Sie Bildschirmpausen: Schauen Sie mindes-
tens alle 50 Minuten für 10 Minuten in die Ferne, das 
entspannt die Augenmuskulatur. 

• Kompakttastatur und passende Maus können helfen, 
Verspannungen und Beschwerden im Schulter-Arm-Be-
reich zu reduzieren.
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Info

Unterstützung bei der richtigen Einstellung 
Informationen zur richtigen Einstellung Ihrer Büro-
möbel finden Sie in der mitgelieferten Bedie-
nungsanleitung des Herstellers.  
 
Beratend steht Ihnen auch unsere Fachkraft für 
Arbeits sicherheit zur Seite:

 

Tipp 2
Der Wechsel zwischen Sitzen, Stehen und Gehen

• trainiert Rücken- und Beinmuskulatur, 

• verbessert die Atmung, 

• stimuliert das Herz-Kreislauf-System, 

• regt die Verdauung an,

• fördert die Nährstoffversorgung der Bandschei-
ben und die Hirntätigkeit.

Ergänzen Sie die Unterweisung ggf. um weitere im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelte Inhalte.

Sitzen und Bewegen im Büro
Bildschirmarbeitsplätze
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Aufmerksamkeit im Straßenverkehr

Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrs- 
geschehen. Ablenkung zählt nicht ohne Grund zu den häufigsten Unfallursachen. 

Im Folgenden werden Risikofaktoren beschrieben und Hinweise zum aufmerksamen Verhalten gegeben:

1 Radio und andere Unterhaltungsmedien 
Verzichten Sie, besonders beim Rangie
ren und im Stadtverkehr, auf zu laute 
Musik sowie das Anhören von an
spruchsvollen Radiobeiträgen. Geräu
sche aus Ihrer Umgebung, wie z. B. Warn
signale, müssen Sie jederzeit rechtzeitig 
wahrnehmen können. 

2 Mobiltelefon 
Telefonieren Sie nur in den Fahrpausen. 
Denn selbst mit Freisprecheinrichtung 
sind Sie durch ein Telefonat immer vom 
Verkehr abgelenkt. 

Telefonieren Texten (SMS, EM
ail, Internet ...)

Musik hören     

Info 

Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h legen Sie 
ca. 15 Meter pro Sekunde zurück. Allein ein Blick 
auf das Mobiltelefon dauert ca. 3 Sekunden – also 
45 Meter quasi im Blindflug – ein enormes Risiko 
für Sie und alle anderen im Straßenverkehr. 

Tipp 1

Kontrollieren Sie vor der Abfahrt, ob alle Geräte, 
Sitze und Spiegel richtig eingestellt sind.

Verstauen Sie lose Gegenstände und befördern Sie 
mögliche Störfaktoren, wie z. B. Insekten, nach 
draußen. Weitere Informationen dazu finden Sie in 
der Unterweisungskarte G4 „Abfahrtkontrolle“.
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Tipp 2

Profitieren Sie vom Sicherheitsgewinn durch Fah
rerassistenzsysteme, indem Sie sich vor Fahrtan
tritt mit den Bedienungselementen, Symbolen 
und Warntönen vertraut machen.  
Fahrerassistenzsysteme unterstützen Sie beim 
Fahren. Die eigene Aufmerksamkeit ist dennoch 
unerlässlich.

Tipp 3

Legen Sie regelmäßig kurze Pausen ein. 
Ein paar Schritte an der frischen Luft, Ausgleichs
übungen oder eine leichte Zwischenmahlzeit sor
gen dafür, dass Sie länger frisch und aufmerksam 
bleiben.

3 Navigationssysteme 
Programmieren und bedienen Sie das Navi
gationssystem oder Smartphone nur, wenn 
das Fahrzeug steht. Achten Sie außerdem auf 
die richtige Positionierung der Geräte. Freie 
Sicht muss gewährleistet sein. 

4 Begleitpersonen 
Emotionale Gespräche mit Begleitpersonen 
sowie Diskussionen über komplizierte The
men sollten Sie besser erst nach der Fahrt 
führen. 

5 Umgebung 
Versuchen Sie, Ablenkungen außerhalb Ihres 
Fahrzeugs,  z. B. Unfälle oder Werbung, zu 
ignorieren und sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren – den Straßenverkehr! 

6 Alltagshandlungen am Steuer 
Ein Fahrzeug ist kein Büroarbeitsplatz. Neh
men Sie sich an einem ruhigen Ort die nötige 
Zeit für Dokumente und EMails. Ist eine Bear
beitung zwingend erforderlich, erledigen Sie 
diese in einer Fahrpause. Essen, Trinken, 
Rauchen und Suchen nach Gegenständen im 
Fahrerhaus gehören ebenfalls in die Pause.

Aufmerksamkeit im Straßenverkehr 
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Ergänzen Sie die Unterweisung ggf. um weitere im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelte Inhalte.
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Traumatisierende Ereignisse

Ein extremes Ereignis kann Auslöser für ein Trauma (Trau-
ma = schwere seelische Verletzung) sein. Betroffene wer-
den völlig unerwartet mit etwas Unvorstellbarem konfron-
tiert, für das sie keine gängigen Reaktionsmuster haben.  
 
Werden diese Ausnahmesituationen physisch und  
psychisch nicht verarbeitet, kann es zu Schlafstörungen, 
Unruhe, Ängsten und Vermeidungsverhalten kommen. 
Das sind Anzeichen, dass die Verarbeitung des Erlebten 
nicht gelingt. Mittel- und langfristig kann sich eine  
Traumafolgeerkrankung entwickeln, wie z. B. eine Post-
traumatische Belastungsstörung.

Um Körper und Psyche zu stabilisieren, ist die Erstbe-
treuung unmittelbar nach dem Extremereignis wichtig. 
Kolleginnen und Kollegen, die zu psychologischen Erst-
betreuenden ausgebildet werden, leisten hierbei wert-
volle Unterstützung. Im weiteren Verlauf können auch 
Gespräche mit Fachpersonal sinnvoll sein, um das  
Erlebte zu verarbeiten.

Gewalt und andere Grenzerfahrungen sind Teil des Lebens. Auch in der Arbeitswelt kommen Aggressi-
onen, schwere Unfälle, Überfälle und andere Extremereignisse vor, die eine Gefahr für die körperliche 
und psychische Unversehrtheit sein können. Die Folge solcher außergewöhnlicher Vorkommnisse 
kann enormer körperlicher und psychischer Stress sein.

Tipp 2

Info an die Berufsgenossenschaft
Die Information über den Vorfall an die BG Verkehr 
sollte zeitnah und detailliert erfolgen. Nur so kann 
die Berufsgenossenschaft Therapien schnell, indi-
viduell und unkompliziert planen und damit den 
Heilungsverlauf optimal unterstützen. 

Tipp 1

Hilfe direkt nach dem Extremereignis
Führungskräfte sowie Kolleginnen und Kollegen 
sollten beruhigend  auf Betroffene einwirken, An-
teilnahme und Verständnis äußern sowie Unter-
stützung anbieten. Also: Zuhören, Kontakt halten, 
auf professionelle Beratung hinweisen. 



Hinweise, was Betroffene für sich selbst tun können

• Nehmen Sie die angebotene Unterstützung von den 
psychologischen Erstbetreuenden, den Kolleginnen 
und Kollegen, Familie und Freunden an. 

• Hören Sie auf Ihre Bedürfnisse: brauchen Sie Ruhe oder 
möchten Sie über das Erlebte reden?

• Betäuben Sie sich nicht mit Alkohol oder mit nicht ver-
schriebenen Medikamenten. 

• Versuchen Sie, so bald wie möglich zu Ihrem gewohn-
ten Arbeitsablauf zurückzukehren. 

• Achten Sie auf sich: Treten Symptome eines Traumas 
auf, wie ständiges Wiedererleben der Extremsituation 
oder Angst- und Panikzustände, nehmen Sie professio-
nelle Hilfe in Anspruch. Wenden Sie sich dazu gerne an 
die Trauma-Lotsinnen und -Lotsen der BG Verkehr.
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Tipp 3

Die Trauma-Lotsinnen und -Lotsen der BG Verkehr 
sind speziell geschulte Unfallsachbearbeiterinnen 
und -sachbearbeiter. Sie koordinieren und vernet-
zen alle notwendigen Reha-Maßnahmen nach 
traumatisierenden Ereignissen. Die Kontaktauf-
nahme mit ihnen kann durch Führungsverant-
wortliche im Betrieb, die psychologischen Erst-
betreuenden oder die Betroffenen selbst erfolgen.

Info 2

Kontakt zu den Trauma-Lotsinnen und -Lotsen  
der BG Verkehr für unsere Region  
(www.bg-verkehr.de; Webcode: 16238205):

Tel.: 

E-Mail: 

Info 1

Unsere betriebliche Meldekette bzw. der Notfallplan sehen folgenden Ablauf vor:

• 

•  

• 

• 

• Unfallmeldung an die BG Verkehr

Psychologische Erstbetreuende sind in unserem Betrieb:

 

Ergänzen Sie die Unterweisung ggf. um weitere im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelte Inhalte.

Traumatisierende Ereignisse
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